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RS OGH 1955/11/30 3Ob545/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.11.1955

Norm

EO §37 Ah

Rechtssatz

Die Einbringung von Mietrechten in eine OHG. durch den Verp5ichteten berechtigt den Mitgesellschafter nicht zum

Widerspruch gegen die vom Vermieter geführte Räumungsexekution, wenn er nicht selbst mit Zustimmung des

Vermieters in den Mietvertrag eingetreten ist.
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